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I. Behörden und  
sonstige Träger öffentlicher Belange 

Frist vom 01.12.2025 – 02.01.2026 

   

1.1 Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst 21 
Ländlicher Raum / Kreisentwicklung 
Schillerstraße 30 
89077 Ulm 
 
Schreiben vom 29.12.2025 
 
Anregungen 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Landwirtschaft 
 
Keine Anregungen und Bedenken. Es sind keine 
landwirtschaftlichen Belange betroffen.  
 

 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.1.2 Hinweise  

1.1.2.1 Ländlicher Raum, Kreisentwicklung  
Bitte teilen Sie uns entsprechend § 3 Abs. 2 
BauGB mit, wie Sie diese Stellungnahme behan-
delt haben.  
 

 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.1.2.2 Forst, Naturschutz 
Naturschutz 
 
Der Artenschutz ist auch bei Innenbereichsvorha-
ben zu beachten.  
 

 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 
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II. Beteiligung der Öffentlichkeit Frist vom 01.12.2025 – 02.01.2026 
 

2.1 Während der Beteiligung gingen von der Öffent-
lichkeit keine Stellungnahmen ein. 

 
BV: wird zur Kenntnis genommen 
 

 

  
Reutlingen, den 26.01.2026 
 
 
 
Clemens Künster 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister  
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 

 
Emerkingen, den 26.01.2026 
 
 
 
 
Paul Burger 
Bürgermeister 
 

 


